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S a t z u n g 
 

über die Erhebung von Gebühren für die Wasserversorgung 
im Gebiet des Wasserbeschaffungsverbandes Wakendorf I 
mit den Gemeinden Wakendorf I, Bühnsdorf, Bahrenhof, 

Neuengörs und Dreggers im Kreis Segeberg und  
den Gemeinden Rehhorst und Feldhorst (nur mit dem 

Ortsteil Havighorst) im Kreis Stormarn, 
in der Fassung der V. Nachtragssatzung  

(Wassergebührensatzung) 
 
 

 
Aufgrund des § 3 Abs. 2 des Ausführungsgesetzes zum Gesetz über Wasser- und Boden-
verbände, des öffentlich-rechtlichen Vertrages vom 27.11.1995 und der §§ 1, 2 und 6 des 
Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung 
durch die Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Wakendorf I folgende 
Wassergebührensatzung in der Fassung der V. Nachtragssatzung erlassen: 
 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
1. Der Verband betreibt nach Maßgabe der Wasserversorgungssatzung vom 23.11.1995 

die Wasserversorgung als eine selbständige Einrichtung zur zentralen Wasserversor-
gung in den Gemeinden Wakendorf I, Bühnsdorf, Bahrenhof, Neuengörs und Dreggers 
im Kreis Segeberg und in den Gemeinden Rehhorst und Feldhorst (nur mit dem Ortsteil 
Havighorst) im Kreis Stormarn. 

2. Der Verband erhebt nach Maßgabe dieser Satzung Benutzungsgebühren für die Inan-
spruchnahme der zentralen öffentlichen Wasserversorgungsanlage (Wassergebühren) 
für die Grundstücke, die an diese öffentliche Wasserversorgungsanlage angeschlossen 
sind. 

 
 

§ 2 
Gebührenmaßstäbe 

 
Die Wassergebühr für die Wasserversorgung wird 
 
a)  nach der Wassermenge bemessen, die der öffentlichen Wasseranlage entnommen wird    
     (Verbrauchsgebühr) und 
b) nach der Art der Grundstücksnutzung (Grundgebühr) berechnet. 
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§ 3 
Gebührensatz 

 
1. Die Verbrauchsgebühr berechnet sich nach der durch Wasserzähler ermittelten Wasser- 
    entnahme. Berechnungseinheit für die Gebühr ist 1 cbm Wasser. Die Verbrauchsgebühr 
    beträgt 0,87 EUR je cbm entnommenes Wasser.  

Hat ein Wasserzähler nicht richtig oder überhaupt nicht angezeigt, so wird die Wasser-
menge von dem Verband unter Zugrundelegung des Verbrauchs des Vorjahres und unter 
Berücksichtigung der begründeten Angaben des bzw. der Gebührenpflichtigen geschätzt. 
 

2. Die Grundgebühr wird nach der Art der Grundstücksnutzung bestimmt. Die monatliche 
Grundgebühr beträgt 
 
a)  für ein Wohngrundstück mit 
     bis zu 2 Wohnungen      6,42 EUR 
b) für ein Wohngrundstück mit 
     mehr als 2 Wohnungen     7,49 EUR 
c) für einen landwirtschaftlichen Betrieb   7,49 EUR 
d) für ein gemischt genutztes Grundstück 
    und für ein Betriebsgrundstück    8,56 EUR 
 
Werden mehrere Häuser oder Betriebe über einen gemeinsamen Hausanschluss ver-
sorgt, so wird die Grundgebühr für jedes Haus bzw. für jeden Betrieb nach Abs. 2  
Satz 1 und 2 berechnet. 
 

3. Wird auf einem angeschlossenen Grundstück Bauwasser entnommen, ohne dass ein 
      Wasserzähler installiert ist, ist eine Pauschalgebühr in Höhe von 64,20 EUR zu ent- 
       richten. 
 
 

§ 4 
Gebührenpflichtige 

 
1. Gebührenpflichtig ist der Eigentümer bzw. die Eigentümerin des Grundstücks, bei Woh-

nungs- und Teileigentum der bzw. die Wohnungs- oder Teileigentümer bzw. Teileigentü-
merin. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, ist der bzw. die Erbbauberech-
tigte anstelle des Eigentümers bzw. der Eigentümerin gebührenpflichtig. Die Wohnungs- 
und Teileigentümer bzw. Teileigentümerinnen einer Eigentümergemeinschaft sind Ge-
samtschuldner der auf ihr gemeinschaftliches Grundstück entfallenden Gebühren. Mit-
eigentümer bzw. Miteigentümerinnen oder mehrere aus dem gleichen Grund dinglich Be-
rechtigte  sind Gesamtschuldner. 

 
2. Beim Wechsel des bzw. der Gebührenpflichtigen geht die Gebührenpflicht mit Beginn des 

auf den Übergang folgenden Kalendervierteljahres auf den neuen Pflichtigen bzw. die neue 
Pflichtige über. Wenn der bzw. die bisher Gebührenpflichtige die Mitteilung über den 
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Wechsel (§ 9 Abs. 1) versäumt, so haftet er bzw. sie für die Gebühren, die auf den Zeit-
raum bis zum Eingang der Mitteilung bei dem Verband entfallen, neben dem bzw. der neu-
en Pflichtigen. 

 
 

§ 5 
Entstehung und Beendigung der Gebührenpflicht 

 
1. Die Gebührenpflicht entsteht jeweils zu Beginn eines Kalenderjahres, frühestens jedoch 

 
a) für die Grundgebühr mit dem 1. des Monats, der auf den Tag des betriebsfertigen  

         Anschlusses folgt und 
 

b) für die Verbrauchsgebühr mit dem Tage des betriebsfertigen Anschlusses. 
 

2. Die Gebührenpflicht endet mit Ablauf des Monats, in dem der Anschluss an die Wasserver-
sorgungsanlage entfällt und dem Verband hiervon schriftlich Mitteilung gemacht worden 
ist. 

 
 

§ 6 
Heranziehung und Fälligkeit 

 
1. Die Heranziehung zur Gebühr erfolgt durch schriftlichen Bescheid, der mit einem Bescheid  
    über andere Abgaben verbunden werden kann. 
 
2. Die Gebühr wird nach der Menge des im vergangenen Kalenderjahr entnommenen Wassers 

vorläufig berechnet. Das vergangene Kalenderjahr wird gleichzeitig endgültig abgerechnet. 
Bestand für einen Anschluss im vergangenen Kalenderjahr keine Gebührenpflicht oder hat 
sich der Benutzungsumfang seitdem wesentlich geändert, wird die zugrunde zulegende 
Wassermenge geschätzt. Bei Beendigung der Gebührenpflicht für einen Anschluss oder bei 
einem Wechsel des Gebührenpflichtigen wird unverzüglich die entnommene Wassermenge 
ermittelt und abgerechnet. 

 
3. Die Gebühr wird in Vierteljahrsbeträgen jeweils am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. fällig.    
    Die durch bisherigen Bescheid festgesetzten Vierteljahresbeträge sind innerhalb des nächst- 
    en Jahres zu den angegebenen Zeitpunkten solange zu zahlen, wie der neue Bescheid noch 
    nicht erteilt worden ist. 
 
4. Bei der Neuveranlagung ist die Gebühr für verstrichene Fälligkeitszeitpunkte innerhalb von 

14 Tagen nach Bekanntgabe des Bescheides in einer Summe zu zahlen. Nach Beendigung 
der Gebührenpflicht endgültig festgestellte Abrechnungsbeträge sind innerhalb von 14   
Tagen nach Bekanntgabe des Bescheides auszugleichen. Dasselbe gilt für die Abrechnung 
von Schätzungen. 
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5. Die Gebühr für Bauwasser ist binnen 14 Tagen nach Bekanntgabe des Bescheides zu zah-
len. 

§ 7 
Mehrwertsteuer 

 
Die in dieser Satzung festgesetzten Gebühren sind Bruttobeträge; etwaige Mehrwertsteuer-
anteile sind darin enthalten. 
 
 

§ 8 
Auskunfts-, Anzeige- und Duldungspflicht 

 
Die Abgabenpflichtigen haben dem Verband jede Auskunft zu erteilen, die für die Festset-
zung und Erhebung der Abgaben nach dieser Satzung erforderlich ist.  
Jeder Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück ist dem Verband sowohl vom Ver-
äußerer als auch vom Erwerber innerhalb eines Monats schriftlich anzuzeigen. 
Sind auf dem Grundstück Anlagen vorhanden, die die Berechnung der Abgaben beeinflus-
sen (z.B. grundstückseigene Brunnen, Wasserzuführungen, Wasser- oder Abwassermess-
vorrichtungen), so hat der Abgabenpflichtige dies unverzüglich dem Verband schriftlich 
anzuzeigen; dieselbe Verpflichtung besteht für ihn, wenn solche Anlagen neu geschaffen, 
geändert oder beseitigt werden. Beauftragte des Verbandes dürfen nach Maßgabe der Ab-
gabenordnung Grundstücke betreten, um Bemessungsgrundlagen für die Abgabenerhebung 
festzustellen oder zu überprüfen; die Abgabenpflichtigen haben dies zu ermöglichen. 
 
 

§ 9 
Datenverarbeitung 

 
1. Zur Ermittlung der Abgabenpflichtigen und zur Festsetzung der Abgaben im Rahmen der 

Veranlagung nach dieser Satzung ist die Verwendung der erforderlichen personenbezoge-
nen und grundstücksbezogenen Daten, die aus der Prüfung des gemeindlichen Vorkaufs-
rechts nach dem Baugesetzbuch durch die Mitgliedsgemeinden bekannt geworden sind, 
sowie aus dem Grundbuch, den Unterlagen der unteren Bauaufsichtsbehörde und des Kata-
steramtes durch den Verband zulässig. Der Verband darf sich diese Daten von den genann-
ten Ämtern und Behörden übermitteln lassen und zum Zwecke der Abgabenerhebung nach 
dieser Satzung weiterverarbeiten. 
 

2. Soweit der Verband die öffentliche Wasserversorgung selbst betreibt, ist er berechtigt, die 
im Zusammenhang mit der Wasserversorgung angefallenen und anfallenden personenbezo-
genen und grundstücksbezogenen Daten und Wasserverbrauchsdaten für Zwecke der Ab-
gabenerhebung nach dieser Satzung zu verwenden und weiterzuverarbeiten. 

 
3. Soweit der Verband sich bei der öffentlichen Wasserversorgung eines Dritten bedient oder 

die öffentliche Wasserversorgung durch einen Dritten erfolgt, ist der Verband berechtigt, 
sich die zur Feststellung der Abgabenpflichtigen und zur Festsetzung der Abgaben nach 
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dieser Satzung erforderlichen personenbezogenen und grundstücksbezogenen Daten und 
Wasserverbrauchsdaten von diesem Dritten mitteilen zu lassen und diese Daten zum Zwe-
cke der Abgabenerhebung nach dieser Satzung weiterzuverarbeiten. 

 
4. Der Verband ist befugt, auf der Grundlage von Angaben der Abgabenpflichtigen und von 

nach den Absätzen 1 bis 3 anfallenden Daten ein Verzeichnis der Abgabenpflichtigen mit 
den für die Abgabenerhebung nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu führen und die-
se Daten zum Zwecke der Abgabenerhebung nach dieser Satzung zu verwenden und wei-
terzuverarbeiten.   
 
 

§ 10 
Ordnungswidrigkeiten 

 
Zuwiderhandlungen gegen Pflichten nach § 8 dieser Satzung sind Ordnungswidrigkeiten 
nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 des Kommunalabgabengesetzes. 
 
 

§ 11 
In-Kraft-Treten 

 
Die Wassergebührenssatzung ist am 01.01.1996 in Kraft getreten.  
Die I. Nachtragssatzung ist am 01.01.1996 in Kraft getreten. 
Die II. Nachtragssatzung ist am 01.01.1998 in Kraft getreten. 
Die III. Nachtragssatzung ist am 01.01.2002 in Kraft getreten. 
Die IV. Nachtragssatzung ist am 01.01.2003 in Kraft getreten. 
Die V. Nachtragssatzung ist am 01.01.2005 in Kraft getreten. 

 
 
 


